
TOP:        Viernheim, den 10. November 2023 
Federführendes Amt 
50 Amt für Soziales und Standesamt 
Aktenzeichen:  
Diktatzeichen: RH 
Drucksache: VL-156-2023/XIX 
Anlagen:  
Produkt/Kostenstelle:  
Stand der Haushaltsmittel:  
Benötigte Mittel:  
Protokollauszüge an: Bürgermeister, Amt für Soziales und Standesamt, Kämme-

reiamt, Hauptamt 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Magistrat 27.11.2023 vorberatend 

Sozial- und Kulturausschuss (Integra-
tion, Sport, Bildung, Jugend und Fami-
lie) 

24.01.2024 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.01.2024 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 26.01.2024 beschließend 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
Neufassung einer Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inan-
spruchnahme der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Viernheim 
(Kostenbeitragssatzung) 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der städ-

tischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Viernheim wird in der nachstehenden 
Form beschlossen. Neben einer Erhöhung der Kostenbeiträge ab 01.08.2024 wird eine 
weitere Erhöhung mit Gültigkeit ab 01.08.2026 beschlossen. 

2. Die Kostenbeitragssatzung tritt am 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig wird die bisher gel-
tende Gebührensatzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder in der 
Stadt Viernheim aufgehoben. 

3. Den freien Trägern der Tageseinrichtungen in Viernheim wird empfohlen, die geänder-
ten Kostenbeiträge und die sonstigen Regelungen der neugefassten Kostenbeitragssat-
zung zu übernehmen. 

4. Die Kostenbeitragssatzung ist öffentlich bekannt zu machen. 
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Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 
In der bestehenden Gebührenordnung über die Nutzung der städtischen Tageseinrichtun-
gen für Kinder in der Stadt Viernheim werden die Gebührensätze für die Nutzung der Ta-
geseinrichtungen festgelegt. Daneben bestimmt die Benutzungssatzung, die bereits mit Wir-
kung zum 01.01.2023 aktualisiert wurde, die grundsätzlichen Bestimmungen für die Inan-
spruchnahme von Betreuungsleistungen in den beiden städtischen Einrichtungen Entde-
ckerland und Meilenstein. 
Die Gebührenordnung wurde zuletzt im Jahr 2009 neu aufgestellt, so dass jetzt eine Novel-
lierung ratsam ist, um wieder auf einem aktuellen Regelungsstand zu sein. Dem vorliegen-
den Satzungsentwurf liegt die Mustersatzung des Hessischen Städte- und Gemeindebun-
des zugrunde, die zuletzt im September 2023 aktualisiert wurde. 
Die Kinderbetreuung und vorschulische Bildungsarbeit wird in Viernheim in 15 Einrichtungen 
geleistet. Die Kindertagesstätten werden von verschiedenen Trägern betrieben. Diese sind 
die Arbeiterwohlfahrt, die evangelische Kirche, die katholische Kirche und die Stadt Viern-
heim. 
Insgesamt stehen im Krippenbereich (u3) 267 Plätze, in der Kita (ü3) 1.290 Plätze und im 
Hort 55 Plätze zur Verfügung.  
Die laufenden Kosten pro Monat belaufen sich bei einem Krippenplatz auf 1.614 Euro, bei 
einem Kitaplatz auf 957 Euro und für einen Hortplatz auf 1.174 Euro. 

Die Finanzierung des laufenden Betriebes erfolgt durch  
• Zuschüsse des Landes Hessen (Anteil 30,3 %) 
• Zuschüsse des Kreises Bergstraße (Anteil 5,3 %) 
• Trägeranteile (Anteil 3,1 %) 
• Gebührenzahlungen der Eltern (Anteil 4,3 %) 
• und der abschließenden Defizitabdeckung durch die Stadt Viernheim (Anteil 57,0 %) 
 
In den zurückliegenden Jahren hat der städtische Finanzierungsanteil nicht nur im Betrag, 
sondern auch prozentual stetig zugenommen und auch in der Zukunft sind weitere Steige-
rungen zu erwarten. 
Die letzte größere Erhöhung der Elternbeiträge erfolgte im Jahr 2017. Mit der danach vom 
Land Hessen eingeführten Gebührenfreistellung für die ersten sechs Betreuungsstunden 
für alle Kinder im Kitabereich ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 wurde zum 01.08.2018 
nur eine geringe Anpassung der Elternbeiträge vorgenommen. So nahm der Finanzierun-
ganteil der Eltern an der Gesamtfinanzierung der laufenden Kosten für die Kinderbetreuung 
immer weiter ab. 
Mit der Einführung der Gebührenfreistellung stellte das Land Hessen die Zuschussfinanzie-
rung für das letzte kostenfreie Kitajahr ein und die Kommunen in Hessen beendeten ihrer-
seits diese Freistellung. In Viernheim wurde damals die Entscheidung getroffen, das kos-
tenfreie dritte Kitajahr für alle Kinder weiterhin zu behalten und die fehlenden Elternbeiträge 
werden seither zu 100 % von der Stadt Viernheim getragen. 
Um eine Orientierung zu erhalten, auf welchem Niveau die Elternbeiträge in Viernheim im 
Vergleich zu den Gebühren der umliegenden Städte liegen, wurden die Werte in der nach-
folgenden Tabelle zusammengefasst.  
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Vergleich der Elternbeiträge umliegender Städte 
 

 Viern-
heim 

Lampert-
heim 

Heppen-
heim 

Bens-
heim 

Heddes-
heim 

Wein-
heim 

Mann-
heim 

Krippe - 7,0 Std    315,-- 400,--   

Krippe - 7,5 Std. 224,--     423,-- 334,-- 

Krippe - 8,0 Std.  290,-- 336,--     

Krippe - 8,5 Std.    382,50    

Krippe - 9,0 Std. 268,-- 354,-- 378,--   637,-- 399,-- 
        
Kita – 7,0 Std.    35,-- 144,--   

Kita – 7,5 Std. 33,90     167,-- 143,-- 

Kita – 8,0 Std.  65,-- 67,80     

Kita – 8,5 Std.    87,50    

Kita – 9,0 Std. 67,80       

Kita – 10 Std. 90,40 110,-- 90,40  192,- bis 
325,- 282,-- 252,-- 

        Kostenfreies 
3. Kitajahr JA Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

        
Hort – 10 Std. 170,-- 

(10 Std.) 
155,-- 
(5 Std.)  160,-- 

(8 Std.)  296,-- 175,-- 
 

 
Der Vergleich zeigt, dass Eltern in Viernheim für die Kinderbetreuung die geringsten Kita-
beiträge zahlen müssen. Obwohl in den zurückliegenden Jahren die Ausgaben für die Kin-
derbetreuung stetig gestiegen sind – zuletzt ab August 2020 im Rahmen des Gute-Kita-
Gesetzes durch eine Aufstockung der Fachkraftstunden um 7 % und durch die gesetzliche 
Einführung von Zusatzstunden für die Leitungsfreistellung – wurden die Kitagebühren nicht 
erhöht. Wertmäßig zahlen die Eltern Betreuungsbeiträge von rund 901.000 Euro pro Jahr, 
wobei aus dem Krippenbereich 493.000 Euro, aus dem Kitabereich 323.000 Euro und aus 
dem Hortbereich 85.000 Euro stammen. 
Betrachtet man den prozentualen Anteil der drei verschiedenen Betreuungsformen Krippe - 
Kita - Hort, so zeigen sich Unterschiede. Während Krippeneltern durch ihre Beiträge 9,5 % 
und Horteltern 10,9 % der laufenden Kosten decken, beträgt der Finanzierungsanteil der 
Kitaeltern nur 2,2 %. 
Neben den generell niedrigen Beitragssätzen im Kitabereich begründen sich geringere El-
ternbeiträge auch aus der 2018 eingeführten Gebührenfreistellung durch das Land Hessen 
für die ersten sechs Betreuungsstunden und speziell für Viernheim in der Beibehaltung des 
dritten kostenfreien Kitajahres für alle Kinder unabhängig von der Betreuungszeit. Mit der 
Einführung der Freistellung sollte, wie schon oben erwähnt, eigentlich das bis dato gebüh-
renfreie dritte Kitajahr aufgehoben werden. Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen 
wurde im Jahr 2018 in Viernheim aber entschieden, neben der Freistellung für sechs Stun-
den auch weiterhin das dritte Kitajahr für alle Kinder kostenfrei zu belassen. Diese Sonder-
regelung entspricht einem jährlichen Gebührenverzicht in Höhe von 172.000 Euro.  
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Moderate Beitragserhöhungen und Wegfall des gebührenfreien dritten Kitajahres 
 
Nachdem über mehrere Jahre die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten konstant geblie-
ben sind, ist mittlerweile eine Anhebung zum Kindergartenjahr 2024/2025 geboten. Die Ver-
waltung schlägt eine moderate Erhöhung vor. In deren Rahmen sollen die Kitaeltern einen  
etwas größeren Anteil tragen. 
Konkret sollen die Elternbeiträge ab dem nächsten Kindergartenjahr um fünf Prozent erhöht 
werden. Gleichzeitig wird empfohlen, im Kitabereich die Freistellung des dritten Kitajahres 
aufzuheben. Die allgemeine Gebührenfreistellung für die ersten sechs Betreuungsstunden 
gilt weiterhin, so dass nach wie vor ein Regelplatz beitragsfrei sein wird. Im Hinblick auf die 
moderate Erhöhung sollen die Elternbeiträge aus Gründen der Praktikabilität immer auf volle 
Eurobeträge aufgerundet werden. 
Es wird weiterhin aus Vereinfachungsgründen empfohlen, bereits jetzt die Kostenbeiträge 
ab dem Kindergartenjahr 2026/2027 festzulegen. Hier wird eine Erhöhung um zehn Prozent 
mit Aufrundung auf volle Eurobeträge vorgeschlagen. 
Die bestehende Rabattregelung für Geschwister bleibt unverändert bestehen und gilt auch 
weiterhin angebotsübergreifend, d. h. sie erfasst die Kinder einer Familie, die eine Krippe, 
eine Kita, den Hort oder die Grundschulbetreuung besuchen. Ebenso sind weiterhin ab dem 
vierten Kind keine Elternbeiträge zu zahlen. Damit werden Familien mit mehreren Kindern 
in besonderer Weise entlastet. 
Durch eine fünfprozentige Erhöhung der Elternbeiträge werden im Kindergartenjahr 2024/ 
2025 aus allen drei Bereichen insgesamt Mehreinnahmen von rund 45.000 Euro erwartet. 
Durch die Aufhebung des bisherigen dritten beitragsfreien Kitajahres und der fünfprozenti-
gen Beitragserhöhung steigt der Anteil der Elternbeiträge bei Kitakindern von 2,2 % auf 
3,3 %. Mit der zehnprozentigen Erhöhung nach zwei Jahren werden insgesamt Mehrein-
nahmen in Höhe von rund 95.000 Euro erwartet. 
 
 
 
Vergleichende Darstellung der bisherigen Beitragssätze und der ab dem Kindergar-
tenjahr 2024/2025 und 2026/2027 angehobenen Beitragssätze 

 Betreuungsform/-platz 1. Kind 
monatl. 

2. Kind 
monatl. 

3. Kind 
monatl. 

ab 4. Kind 
mtl. 

a) KITA 
(ab 3. Lebensjahr bis Schuleintritt)     

 Regelplatz 
bis 6 Std. Betreuungszeit täglich 150 € 75 € 38 € beitrags-

frei 
 So lange das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von Betreuungsgebühren für Kinder vom vollende-

ten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für bis zu 6 Stunden täglich gewährt, stellt die Stadt Viernheim die Kin-
dergartenkinder für diesen Zeitraum von den Benutzungsgebühren frei. 

      
 Tagesplatz     
 bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl.     
 Derzeitiger Beitragssatz 33,90 € 16,95 € 8,48 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2024 36 € 18 € 9 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2026 40 € 20 € 10 € beitr.frei 
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 Betreuungsform/-platz 1. Kind 
monatl. 

2. Kind 
monatl. 

3. Kind 
monatl. 

ab 4. Kind 
mtl. 

 bis 9,0 Std. Betreuungszeit tägl.     
 Derzeitiger Beitragssatz 67,80 € 33,90 € 16,95 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2024 72 € 36 € 18 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2026 80 € 40 € 20 € beitr.frei 
      
 bis 9,5 Std. Betreuungszeit tägl.     
 Derzeitiger Beitragssatz 79,10 € 39,55 € 19,78 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2024 84 € 42 € 21 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2026 93 € 47 € 24 € beitr.frei 
      
 bis 10,0 Std. Betreuungszeit tägl.     
 Derzeitiger Beitragssatz 90,40 € 45,20 € 22,60 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2024 95 € 48 € 24 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2026 105 € 53 € 27 € beitr.frei 
      
b) KRIPPE     
 bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl.     
 Derzeitiger Beitragssatz 224,00 € 112,00 € 56,00 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2024 236 € 118 € 59 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2026 260 € 130 € 65 € beitr.frei 
      
 bis 9,0 Std. Betreuungszeit tägl.     
 Derzeitiger Beitragssatz 268,00 € 134,00 € 67,00 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2024 282 € 141 € 71 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2026 311 € 156 € 78 € beitr.frei 
      
c) HORT     
 bis 10 Std. Betreuungszeit tägl.     
 Derzeitiger Beitragssatz 170,00 € 85,00 € 42,50 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2024 179 € 90 € 45 € beitr.frei 
 Elternbeitrag ab 01.08.2026 197 € 99 € 50 € beitr.frei 

 
 
Es wird empfohlen, die bestehende Gebührenordnung aus dem Jahr 2009 im Rahmen des 
jetzigen Änderungsverfahrens auch in ihrer Gesamtheit zu überarbeiten. Seither wurden nur 
die Elternbeiträge über die Jahre in verschiedenen Schritten angehoben. Dem erarbeiteten 
Satzungsentwurf liegt die aktuelle Mustersatzung des Hessischen Städte- und Gemeinde-
bundes vom September 2023 zugrunde. Dadurch sollen auch die sonstigen Satzungsinhalte 
auf einen aktuellen Stand gebracht werden. 
Die Stadt Viernheim kann diese Satzung nur für ihre eigenen Einrichtungen beschließen. 
Wie in der Vergangenheit üblich, werden aber die anderen Träger gebeten, die neuen Re-
gelungen und insbesondere die neuen Kostenbeitragssätze zeitgleich zu übernehmen, da-
mit in Viernheim auch weiterhin ein einheitliches Tarifgefüge besteht.  
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Die zu beschließende Kostenbeitragssatzung im vollen Wortlaut: 
 

Kostenbeitragssatzung 
zur Satzung der Stadt Viernheim vom 01.01.2023 über die Betreuung von Kindern 

in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Viernheim 
 
Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs 
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 GVBl. I S.698, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 
Juli 2023 (GVBl. S. 607) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeinde-
ordnung HGO in der Fassung vom 7. März 2005 GVBl. I S.142 zuletzt geändert am 
16.02.2023 GVBl. S.90, 93 und; §§ 1 – 6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in 
der Fassung vom 24. März 2013 GVBl. S.134, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90ff des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. September 2012 BGBl. I S.2022, neugefasst durch Bek. v. 11. September 
2012 BGBl I S. 2022; zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 21. Dezember 2022 
BGBl I S. 2824; 2023 I Nr. 19 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Viernheim in 
ihrer Sitzung am 26.01.2024 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Kostenbeitragspflicht 

 
(1) Für die Betreuung von in den städtischen Kindertageseinrichtungen in der Stadt Viern-

heim aufgenommenen Kinder haben deren Erziehungsberechtigte einen Kostenbeitrag, 
Verpflegungsentgelt und eine Materialpauschale zu entrichten. 

(2) Kostenbeitrag, Verpflegungsentgelt und Materialpauschale sind jeweils für einen vollen 
Monat und für 12 Monate im Jahr zu entrichten. Sie sind zu Monatsbeginn fällig. 

(3) Kostenbeitragspflichtig sind die Erziehungsberechtigten; bei Getrenntleben der Erzie-
hungsberechtigten zunächst der/die Erziehungsberechtigte, bei dem/der das Kind mit 
Hauptwohnung gemeldet ist (Aufenthaltsbestimmungsrecht). Falls keine Zahlung ein-
geht und auch keine Übernahme der Kostenbeiträge nach § 90 SGB VIII erfolgt, ist der 
andere Elternteil kostenpflichtig. Mehrere Kostenbeitragspflichtige sind Gesamtschuld-
ner des Kostenbeitrags. 

(4) Zu zahlen sind je nach Inanspruchnahme die sich aus den nachfolgenden Paragrafen 
ergebenden Kostenbeiträge für die Betreuung des Kindes/der Kinder in der städtischen 
Tageseinrichtung für Kinder, die Materialpauschale und das Verpflegungsentgelt für die 
in der Tageseinrichtung für Kinder angebotene Mittagsversorgung sowie die dort an-
sonsten angebotenen Speisen und Getränke, wie z. B. zum Frühstück. 

(5) Bei einer Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden ist die Teilnahme an der Mittags-
versorgung verpflichtend und somit das Verpflegungsentgelt dafür zu zahlen. 
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§ 2 
Kostenbeiträge ab 01.08.2024 

 
 Die Kostenbeiträge betragen monatlich ab 01.08.2024 

 Betreuungsplatz/Betreuungszeit 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab  
4. Kind 

a) KITA 
(ab 3. Lebensjahr bis Schuleintritt)     

 Regelplatz  
bis 6 Std. Betreuungszeit täglich 150 € 75 € 38 € beitragsfrei 

 Soweit das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von Betreuungsgebühren für Kinder vom voll-
endeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für bis zu 6 Stunden täglich gewährt, stellt die Stadt Viernheim 
die Kindergartenkinder für diesen Zeitraum von den Benutzungsgebühren frei. 

 Tagesplatz     
 bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 36 € 18 € 9 € beitragsfrei 

 bis 9,0 Std. Betreuungszeit tägl. 72 € 36 € 18 € beitragsfrei 

 bis 9,5 Std. Betreuungszeit tägl. 84 € 42 € 21 € beitragsfrei 

 bis 10,0 Std. Betreuungszeit tägl. 95 € 48 € 24 € beitragsfrei 

b) Krippe     
 bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 236 € 118 € 59 € beitragsfrei 

 bis 9,0 Std. Betreuungszeit tägl. 282 € 141 € 71 € beitragsfrei 

c) Hort     
 bis 10 Std. Betreuungszeit tägl. 179 € 90 € 45 € beitragsfrei 

 

§ 2 a 
Kostenbeiträge ab 01.08.2026 

 
 Die Kostenbeiträge betragen monatlich ab 01.08.2026 

 Betreuungsplatz/Betreuungszeit 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab  
4. Kind 

a) KITA  
(ab 3. Lebensjahr bis Schuleintritt)     

 Regelplatz  
bis 6 Std. Betreuungszeit täglich 152 € 76 € 38 € beitragsfrei 

 Soweit das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von Betreuungsgebühren für Kinder vom voll-
endeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für bis zu 6 Stunden täglich gewährt, stellt die Stadt Viernheim 
die Kindergartenkinder für diesen Zeitraum von den Benutzungsgebühren frei. 

 Tagesplatz     
 bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 40 € 20 € 10 € beitragsfrei 

 bis 9,0 Std. Betreuungszeit tägl. 80 € 40 € 20 € beitragsfrei 

 bis 9,5 Std. Betreuungszeit tägl. 93 € 47 € 24 € beitragsfrei 

 bis 10,0 Std. Betreuungszeit tägl. 105 € 53 € 27 € beitragsfrei 

b) Krippe     
 bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 260 € 130 € 65 € beitragsfrei 

 bis 9,0 Std. Betreuungszeit tägl. 311 € 156 € 78 € beitragsfrei 

c) Hort     
 bis 10 Std. Betreuungszeit tägl. 197 € 99 € 50 € beitragsfrei 



 8 

§ 3 
Verpflegungsentgelt und Materialpauschale 

(1) Das Verpflegungsentgelt ist für jedes Kind in voller Höhe zu zahlen. Es wird vom Träger 
der Tageseinrichtung für Kinder kostendeckend und als Monatspauschale festgelegt, 
und wird von der jeweiligen Tageseinrichtung gesondert erhoben. 

(2) Bei längerer Abwesenheit eines Kindes wegen Krankheit oder Kur wird auf Antrag der 
auf diesen Zeitraum entfallende Verpflegungsbeitrag anteilig rückvergütet bzw. erlas-
sen. 

(3) Die Materialpauschale wird als Kostenbeteiligung am Arbeitsmaterial für die Beschäfti-
gung des Kindes erhoben. 

 
 

§ 4 
Befreiung von Kostenbeiträgen 

 
Soweit das Land Hessen der Stadt Viernheim jährliche Zuweisungen für die Freistellung von 
Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem 
vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Vormonat des tatsächlichen Schuleintritts gewährt, 
wird vom Träger für einen Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu sechs Stunden täglich 
kein Kostenbeitrag erhoben. 
 
 

§ 5 
Ermäßigung von Kostenbeiträgen 

 
(1) Eine Geschwisterermäßigung wird gewährt, wenn mehrere Kinder einer Familie (im 

Sinne einer Haushaltsgemeinschaft, in der die Kinder gleichzeitig mit den Erziehungs-
berechtigten leben) gleichzeitig Kinderbetreuungseinrichtungen in Viernheim besuchen. 
Das älteste Kind zahlt den vollen Beitrag in seiner Einrichtung. Für das zweite Kind wird 
eine Ermäßigung um 50 %, für das dritte Kind wird eine Ermäßigung um 75 % des El-
ternbeitrags gewährt. Ab dem vierten Kind wird der Elternbeitrag vollständig erlassen. 
Es ist unerheblich, ob die Kinder eine Krippe, eine Kindertagesstätte, einen Kinderhort 
oder einen Grundschulbetreuungsplatz beanspruchen. Bei der Berechnung der Ermä-
ßigungssätze wird der Betrag immer auf einen vollen Euro aufgerundet. 

(2) Der Kostenbeitrag für ein Krippenkind, das nach dem Erreichen des vollendeten dritten 
Lebensjahres nicht gleich von einem Krippenplatz auf einen Kitaplatz wechseln kann 
und stattdessen bis zum Ablauf des Kindergartenjahres in der Krippe verbleibt, berech-
net sich nach dem Beitragssatz für die wahrgenommene Betreuungszeit in der Kita. 

(3) Die Stadtverordnetenversammlung kann auf dem Hintergrund von außergewöhnlichen 
und länger anhaltenden Sachlagen, wie z. B. bei einer mehrmonatigen Pandemie, die 
direkte Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der Kinderbetreuung in den Tagesein-
richtungen zur Folge hat, Ausnahmen von den in § 2 bzw. § 2a und § 3 geregelten Kos-
tenbeiträge beschließen.  
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§ 6 
Abwicklung der Kostenbeiträge / Gebührenübernahme 

 
(1) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in der Tageseinrichtung 

und endet durch Abmeldung oder Ausschluss des Kindes von der weiteren Betreuung 
in der Tageseinrichtung. Wird das Kind nicht abgemeldet, so ist der Kostenbeitrag auch 
zu zahlen, wenn das Kind der Tageseinrichtung fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor 
dem Monatsende ist der Kostenbeitrag bis zum Ende des Monats zu zahlen. Im Jahr 
der Einschulung endet das Betreuungsverhältnis automatisch mit Ablauf des 31. Juli. 

(2) Kostenbeitrag, Verpflegungsentgelt und Materialpauschale sind bis zum dritten Werktag 
eines jeden Monats für den laufenden Monat fällig und an die Stadtkasse zu überwei-
sen. Grundsätzlich erfolgt dies im SEPA-Lastschriftverfahren, wofür die betreffende Ein-
zugsermächtigung bzw. das Lastschriftmandat zu erteilen ist. 

(3) Der Kostenbeitrag muss auch bei vorübergehender Schließung der Tageseinrichtung 
(z. B. wegen Ferien, gesetzlicher Feiertage, Betriebsausflug, Personalausfall, gesund-
heitlichen Gründen, Nichtbenutzbarkeit von Räumen, Fortbildung, Streik, höherer Ge-
walt) weitergezahlt werden. 

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Tageseinrichtung über 
einen durchgehenden Zeitraum von mehr als acht Wochen nicht besuchen, kann der 
Träger nach Ermessen eine Ermäßigung oder einen Erlass der Kostenbeitragspflicht für 
die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit gewähren. 

(5) Sofern der Kostenbeitrag aufgrund finanzieller Engpässe nicht gezahlt werden kann, 
kann nach § 90 Abs. 2 SGB VIII beim zuständigen Jugendamt ein Antrag auf vollstän-
dige oder teilweise Übernahme des Kostenbeitrags gestellt werden. Die Erziehungsbe-
rechtigten sind gegebenenfalls verpflichtet, einen solchen Antrag zu stellen, um den 
Ausschluss ihres Kindes von der weiteren Betreuung zu vermeiden, soweit keine Kos-
tenfreistellung nach § 4 (Regelplatz) besteht. Gegebenenfalls kann daher auch eine 
Ganztagesbetreuung auf die Regelbetreuungszeit gekürzt werden. 

(6) Über sonstige Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse entscheidet der Magistrat 
der Stadt Viernheim nach Ermessen. 

(7) Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des Kontos und Mahngebüh-
ren gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

 
 

§ 7 
Datenschutz 

 
(1) Personenbezogene Daten werden, sofern noch nicht über die Onlinevoranmeldung ge-

schehen, bei der Anmeldung und Aufnahme der Kinder in der Tageseinrichtung für Kin-
der von den Betroffenen erhoben über 
1. Name, Vorname(n) des Kindes und der Erziehungsberechtigen, 
2. Geburtsdatum des Kindes 
3. Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse, sonstige Kontaktmöglichkeiten 
4. Namen und Alter weiterer Kinder der Kostenbeitragspflichtigen, die gleichzeitig 

eine Tageseinrichtung der Stadt besuchen 
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5. weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten  
(Kontodaten, SEPA-Lastschriften usw.) 

(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung 
und der Erhebung der Kostenbeiträge weiterverarbeitet und gespeichert werden. Die 
Löschung der Daten erfolgt nach Beendigung der Betreuungszeit, soweit eine längere 
Aufbewahrung der Daten nicht erforderlich ist. 

(3) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt im Übrigen unter Beachtung der Vor-
gaben der DS-GVO und der Vorschriften des Hessischen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetz (HDSIG). Weitere Datenschutzinformationen der Stadt Viernheim, 
die auch für die Kindertagesstätten gelten, sind auf der Homepage der Stadt Viernheim 
zu finden. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig wird die bisher geltende Gebührensat-
zung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Viernheim aufge-
hoben. 
 
 
Viernheim, den xx.xx.2024 
Magistrat der Stadt Viernheim 
 
 
Matthias Baaß 
Bürgermeister 
 
 




